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1. Einleitung 

Die Förderstruktur des „Kommunalen Integrationsmanagements NRW“ setzt sich aus den 

folgenden drei Bausteinen zusammen: 

 Baustein 1: Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Integrationsmana-

gements in den KI-Kommunen; 

 Baustein 2: Fachbezogene Pauschalen für Personalstellen, um ein rechtskreisübergrei-

fendes, individuelles Case-Management zu implementieren;  

 Baustein 3: Fachbezogene Pauschalen für zusätzliche Personalstellen in den Auslän-

der- und Einbürgerungsbehörden. 

Verbindliche Grundlage für die Umsetzung der drei KIM-Bausteine ist das sog. „Handlungs-

konzept Kommunales Integrationsmanagement Nordrhein-Westfalen (KIM)“ der Landesre-

gierung. In diesem Handlungskonzept (S. 11) wird ausdrücklich erklärt, dass ein enger Aus-

tausch zwischen den Trägern garantiert und gleichzeitig der umfassende Transfer zwischen 

strategischer Ausrichtung und dem Case Management gewährleistet werden soll. „Im Sinne 

einer strategischen Partnerschaft muss es ein gemeinsames Konzept über die Beratungsan-

sätze in der Kommune geben, um Synergieeffekte zu nutzen.“ Auch im lokalen Handlungs-

konzept der Stadt Oberhausen wurde die Konzeption verankert: „In der Anfangsphase des 

KIM-Umsetzungsprozesses in Oberhausen wird die Erstellung eines übergreifenden lokalen 

Case-Management-Konzeptes im Zentrum der Projektgruppenarbeit stehen (Inhalte: Zustän-

digkeiten, Schnittstellen, Leitlinien, Mindeststandards, interkulturelle Öffnung des Regelsys-

tems usw.). Für das zusätzliche KIM-Case-Management soll in diesem Rahmen ein speziel-

les Fachkonzept entwickelt werden, das für alle eingebundenen Träger verbindlich ist.“ 

Das „Fachkonzept KIM-Case-Management“ wird regelmäßig weiterentwickelt, fortgeschrie-

ben und in der aktualisierten Form zur Verfügung gestellt. 

2. Zugang zum KIM-Case-Management 

2.1 Zugangswege 

Die Steuerung des Zugangs zum KIM-Case-Management erfolgt über konkrete Kriterien, 

nach denen die Zielgruppen möglichst exakt definiert sind und über Einzelfallentscheidungen 

der KIM-Case-Manager/innen („Gatekeeper“). Eine „zuweisende Stelle“ im engeren Sinne 

wird nicht bestehen.  

Zudem werden Informationsmaterialien wie z.B. Flyer zum „Kommunalen Integrationsma-

nagement Oberhausen“ oder zur „Integreat-App“ genutzt.  

Die Zugangswege zum KIM-Case-Management sind insbesondere:  
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a. Aktive Zugangsgestaltung durch die KIM-Case-Manager/innen 

b. Weiterleitung durch andere Institutionen 

c. Verweisberatung durch andere Institutionen 

Zu a.: Die KIM-Case-Manager/innen nehmen an verschiedenen Gremien wie z.B. Sozial-

raumgremien und Facharbeitskreisen teil. Hier erfolgen Austausch- und Abstimmungsge-

spräche mit unterschiedlichen Akteuren.  

Zudem wird die aufsuchende Arbeit - Bedarfsanalyse vor dem CM-Prozess – stets optimiert. 

Das Angebot umfasst eine ergebnisoffene Beratung zur Information über die Möglichkeiten 

des KIM-Case-Managements, sowie über die Oberhausener Angebotsstruktur und mögliche 

Anlaufstellen im konkreten Einzelfall. Es können Möglichkeiten der Unterstützung adressa-

tengerecht aufgezeigt, der Zugang zum KIM-Case-Management geschaffen und in das Netz-

werk gelotst werden. Die Unterstützung bei der Kontaktaufnahme bzw. Terminvereinbarung 

mit anderen Institutionen bzw. Beratungsstellen wird gewährleistet. 

Zu b.: Die Weiterleitung von möglichen Zielgruppen von verschiedenen Institutionen erfolgen 

durch Kontaktaufnahme indirekt mit dem strategischen Overhead bzw. direkt mit dem/der 

Case-Manager/in. Die Kontaktaufnahme ist nicht an bestimmte Institutionen geknüpft und 

kann persönlich vor Ort, telefonisch oder elektronisch erfolgen. Die notwendigen Kontaktda-

ten des KIM-NRW sind im Internet veröffentlicht und werden regelmäßig an die entsprechen-

den Institutionen kommuniziert.  

Zu c.: Die Verweisberatungen von anderen Institutionen kann analog zu b. erfolgen. Hier ist 

zudem noch die Methode der sogenannten „warmen“ Übergabe möglich. Diese Methode um-

fasst ein Abstimmungsgespräch zwischen der Fachkraft des bisherigen Betreuungsangebo-

tes, der Fachkraft des neuen Beratungsangebotes und der ratsuchenden Person.  

2.2 Zielgruppendefinitionen 

Die prioritäre Zielgruppe des KIM-Case-Managements (Baustein 2) wurde bereits im „Loka-

len Handlungskonzept der Stadt Oberhausen“ verankert. Hierbei handelt es sich um Perso-

nen mit Einwanderungsgeschichte, die einen intensiven Beratungs- und Unterstüt-

zungsbedarf in folgenden Bereichen aufweisen: 

 „Nachholende“ Förderung der Erstintegration (Spracherwerb, Bildung, Gesundheit, 

Wohnen, Verbraucherschutz); 

 Multiple familiäre Problemlagen (Mehrdimensionale Unterversorgung: Arbeit, Einkom-

men, Bildung / Erziehung, Gesundheit, Wohnen, Kulturelle Teilhabe, soziale Siche-

rung); 
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 Gewährleistung eines bedarfsgerechten Pflegesettings1 im Einzelfall (inkl. Vermittlung 

und Koordination von komplementären Diensten wie z.B. Nachbarschaftshilfe, Mahl-

zeitdienste, Reinigungsdienste, Hausnotruf) 

Der Zugang zum KIM-Case-Management steht grundsätzlich auch Neuzugewanderten und 

Menschen mit einer jüngeren Fluchtgeschichte offen2. Bei der Bestimmung der Einwande-

rungsgeschichte gilt – im Einklang mit der KIM-Förderrichtlinie 10 – die Definition nach § 4 

des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe in Nordrhein-Westfalen (Teil-

habe- und Integrationsgesetz). Der erstgenannte Unterstützungsbereich berücksichtigt u.a. 

auch Personen, die in der Phase der sog. Erstintegration ihre Bildungspotentiale noch nicht 

vollständig entfalten konnten.  

Im Zuge der Bearbeitung von mehrdimensionalen Unterversorgungen im familiären Kontext 

ist in der Regel eine enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, dem Jobcenter und/oder 

weiteren im Einzelfall relevanten Institutionen zwingend erforderlich.  

Bei der Gewährleistung eines bedarfsgerechten Pflegesettings liegt der Fokus auf der „häus-

lichen Pflege“, komplementären Dienstleistungen und bei der Unterstützung pflegender An-

gehörigen. 

 

Abbildung 1: Konkretisierung der Zielgruppen und Bedarfe 

Gemäß § 4 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW sind Menschen mit Einwande-

rungsgeschichte im Sinne dieses Gesetzes  

                                                
1 Der Begriff Pflegesetting ist weit zu verstehen und setzt keinen festgestellten Pflegebedarf durch den MDK voraus.  
2 Dies gilt nicht für Personen, die ausschließlich einen intensiven Beratungs- und Unterstützungsbedarf im Bereich der 
sog. „Erstintegration“ aufweisen. Im Kontext der „begleitenden“ Förderung der Erstintegration von Neuzugewanderten 
und Menschen mit jüngerer Fluchtgeschichte greifen vorrangig die MBE-Beratung und weitere Beratungs- und Case-Ma-
nagement-Strukturen. 
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 Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind 

oder 

 außerhalb des heutigen Gebietes der Bundesrepublik Deutschland geborene und nach 

dem 31.Dezember 1955 nach Deutschland eingewanderte Personen oder 

 Personen, bei denen mindestens ein Elternteil die Kriterien der Nummer 2 erfüllt. 

Ein intensiver Beratungs- und Unterstützungsbedarf liegt vor, wenn die ratsuchende Person 

aufgrund ihrer persönlichen und/oder sozialen Situation nicht in der Lage ist, das örtliche 

Unterstützungsnetzwerk eigenständig entsprechend seiner individuellen Bedarfslage effektiv 

zu nutzen. Dieser Bedarf wird unter den Punkten 2.3.2/2.3.3/2.3.4 definiert. 

2.3 Zugangsbedingungen 

2.3.1 Allgemeine Bedingungen 

Vorab muss sowohl die örtliche als auch die räumliche Zuständigkeit gegeben sein. Die rat-

suchende Person muss über eine Einwanderungsgeschichte im Sinne des § 4 des Teilhabe- 

und Integrationsgesetzes NRW verfügen. Zudem muss die Person einen intensiven Bera-

tungs- und Unterstützungsbedarf aufweisen, kooperationsbereit sein, ein bewusstes Ver-

ständnis für die Integrationsmaßnahmen des CM haben und in die Erklärung zur Erhebung 

und Verarbeitung personenbezogener Daten einwilligen.  

2.3.2 „Nachholende“ Förderung der Erstintegration 

Bei Personen mit Bedarf im Bereich der nachholenden Förderung der Erstintegration  

 müssen die allgemeinen Bedingungen (siehe Punkt 2.3.1) erfüllt sein, 

 muss ein nachholender Bedarf im Bereich der Erstintegrationsförderung vorliegen und 

 sollte kein vorrangiger, prioritärer Anspruch bei einer anderen Institution vorliegen3. 

Ein Bedarf bei der nachholenden Förderung der Erstintegration besteht, wenn der ratsuchen-

den Person der Zugang zu Angeboten und Strukturen vor Ort nicht ermöglicht wurde bzw. 

die ratsuchende Person weiteren Beratungsbedarf, über die reguläre Dauer der Erstberatung 

hinaus, aufweist. Zu den Angeboten und Strukturen zählen insbesondere der Zugang in die 

Bereiche frühkindliche Bildung, Schule, duale und schulische Ausbildung, Weiterbildung, 

Hochschule, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Pflege, Wohnungsmarkt, Verbraucherschutz, 

Umweltschutz, Rechtsstaat und Grundrechte, Gleichberechtigung, Jugend und Altenarbeit, 

Vereinsstrukturen sowie für den Bereich Kultur und für Freizeit- und Sportangebote. 

                                                
3 Die Differenzierung der Zielgruppen und Ansprüche bei verschiedenen Institutionen werden unter Punkt 6 dieses Fach-
konzeptes erörtert.  
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Falls kein vorrangiger, prioritärer Anspruch in anderen Rechtskreisen / Programmen besteht, 

bedarf es keiner Ablehnung bzw. Bestätigung. Im Zweifelsfall sollte der Kontakt zu anderen 

Institutionen gesucht werden.  

2.3.3 Multiple familiäre Problemlagen 

Bei Personen mit multiplen familiären Problemlagen  

 müssen die allgemeinen Bedingungen (siehe Punkt 2.3.1) erfüllt sein, 

 muss eine Unterversorgung in mindestens drei Dimensionen bestehen und 

 muss die Unterversorgung bei der gesamten „Familie“ auftreten. 

Eine Unterversorgung in mindestens drei Dimensionen liegt vor, wenn die ratsuchenden Per-

sonen im Bereich 

 Arbeit 

 Bildung / Erziehung 

 Gesundheit 

 Wohnen 

 Kulturelle Teilhabe 

 Einkommen 

 Soziale Sicherung 

strukturelle Probleme aufweisen und diese nicht selbstständig bewältigen können.  

Die Unterversorgungen einer gesamten Familie müssen bei mindestens einem Elternteil und 

einem minderjährigen Kind vorliegen. Hier ist im Regelfall eine enge Zusammenarbeit mit 

dem Jugendamt und / oder Jobcenter zwingend erforderlich.4 

2.3.4 Gewährleistung eines bedarfsgerechten Pflegesettings im Einzelfall 

Grundsätzlich müssen die Personen, die ein bedarfsgerechte Pflegesetting in Anspruch neh-

men wollen, ebenfalls die allgemeinen Bedingungen (siehe Punkt 2.3.1) erfüllen. Dieses gilt 

für die ratsuchenden Personen und bzw. oder auch ihre Angehörigen.  

                                                
4 Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institutionen wird unter Punkt 6 dieses Fachkonzeptes erörtert. 
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Hiervon gibt es jedoch eine Ausnahmeregelung. Die Angehörigen der ratsuchenden Person, 

die eine Einwanderungsgeschichte besitzen muss, können das CM unabhängig von der ei-

genen Einwanderungsgeschichte in Anspruch nehmen, um das Pflegesetting und mögliche 

Nachsteuerungen für die bedürftige Person zu begleiten.  

Neben der Erfüllung der allgemeinen Bedingungen bzw. der Ausnahmeregelung muss die 

ratsuchende Person zusätzlich 

1) pflegebedürftig, gemäß SGB XI § 14, sein, 

2) mindestens einen Pflegegrad besitzen, 

3) eine Bescheinigung zur Antragstellung der Pflegebedürftigkeit / des Pflegegrades vom 

Sozialen Dienst bzw. vom Arzt vorlegen oder 

4) gesundheitlich bedingt in ihrer Selbständigkeit oder ihren Fähigkeiten beeinträchtigt 

sein und nicht die vorgenannten Punkte 1), 2) und 3) erfüllen. 

Zu 1): Pflegebedürftig gemäß § 14 SGB XI sind Personen, die gesundheitlich bedingte Be-

einträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe 

durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder 

psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderun-

gen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss 

auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, und mit mindestens der in § 15 

SGB XI (Ermittlung des Pflegegrads) festgelegten Schwere bestehen. 

Zu 2): Pflegebedürftige erhalten nach der Schwere der Beeinträchtigungen der Selbständig-

keit oder der Fähigkeiten einen Grad der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad). 

Zu 3): Nach einer schweren Erkrankung, einem Unfall oder deren Folgeschäden kann sowohl 

der Hausarzt als auch der soziale Dienst eines Krankenhauses die mögliche Beantragung 

der Pflegebedürftigkeit bzw. eines Pflegegrades bestätigen.  

Zu 4): Wenn weder die Pflegebedürftigkeit nachgewiesen, ein Pflegegrad festgelegt oder 

eine Bestätigung vorgelegt wurde, sollte die beigefügte Checkliste (Anlage 1) bei der Über-

prüfung einer Plausibilität dienen. Diese Checkliste beinhaltet Fragen über die Bereiche „Mo-

bilität“, „kognitive und kommunikative Fähigkeiten“, „Verhaltensweisen und psychische Prob-

lemlagen“, „Selbstversorgung“, „Bewältigung / Umgang mit krankheits- oder therapiebeding-

ten Anforderungen bzw. Belastungen“ sowie „Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kon-

takte“.  

3. Ausrichtung und Themenschwerpunkte 

3.1 Leitlinien 
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„Integration" ist ein hochkomplexer und langfristiger Prozess zur Realisierung gesellschaftli-

cher, kultureller und politischer Teilhabe. Im Fokus des Integrationsmanagements stehen die 

Teilhabechancen und Teilhabekompetenzen der örtlichen Bevölkerung mit Einwanderungs-

geschichte. „Teilhabe" bedeutet, an zentralen gesellschaftlichen Feldern partizipieren zu kön-

nen; sowohl die Chancen hierzu zu haben als auch die Kompetenzen, sich in diesen Feldern 

als kompetente Akteur/innen zu bewegen. 

Auf der Einzelfallebene zielt das (personenbezogene) Case-Management auf die Optimie-

rung der Unterstützungsnetzwerke in einem konkreten Fall. Es geht darum, einen unterstüt-

zungsbedürftigen Menschen effektiv und effizient zu begleiten, den Unterstützungsprozess 

gemeinsam zu steuern. Auf der Ebene der organisierten Versorgung richtet das Integrations-

management als „Systemmanagement" (bzw. Care-Management) den Blick auf die Optimie-

rung des Versorgungssystems im örtlichen Zuständigkeitsbereich. Die Übergänge zwischen 

Case- und Care-Management sind fließend und werden kooperativ zwischen dem Case-Ma-

nagement-Team (Baustein 2) und dem strategischen Overhead (Baustein 1) gestaltet. 

Im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung des Case-Managements sind die folgenden Prin-

zipien handlungsleitend: 

Ressourcenorientierung: 

Das Case-Management setzt an den Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen und Potenzia-

len der Adressatinnen und Adressaten an, die zur Problembewältigung beitragen können 

oder auch in der Vergangenheit schon beigetragen haben. Der auf Ressourcen fokussierte 

Unterstützungsprozess soll es den Adressatinnen und Adressaten ermöglichen, ihre Stärken 

und Fähigkeiten (wieder) wahrzunehmen. Dadurch sollen Selbstwert und Selbstvertrauen 

gestärkt und die Fähigkeiten für selbst gesteuerte persönliche Entwicklungen aufgebaut bzw. 

stabilisiert werden. 

Ganzheitlichkeit: 

Das Case-Management geht davon aus, dass die real existierenden komplexen Lebenszu-

sammenhänge der Adressatinnen und Adressaten in der Problemerhebung und den daraus 

resultierenden Lösungsansätzen berücksichtigt werden müssen. Dies bedeutet, dass im 

Rahmen einer „ganzheitlichen Problembearbeitung" nicht nur die Selbsthilfepotenziale und 

Ressourcen der Adressatinnen und Adressaten aktiviert werden, sondern zugleich die Ge-

samtheit der örtlich verfügbaren Unterstützungsnetzwerke sektorenübergreifend berücksich-

tigt und im Hinblick auf den konkreten Einzelfall koordiniert werden. Hierzu zählen auch „in-

formelle" Unterstützungsleistungen sozialer Netzwerke und des bürgerschaftlichen Engage-

ments.    

Dienstleistungsorientierung: 

Die Adressatinnen und Adressaten des Case-Managements werden als „Ko-Produzenten/in-

nen" des personenbezogenen Unterstützungsprozesses aufgefasst. Ihre aktive Mitwirkung 
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ist von entscheidender Bedeutung für die Effektivität und Effizienz der angebotenen (Bera-

tungs-)Dienstleitungen. Die „Freiwilligkeit" der Inanspruchnahme sowie eine beteiligungsori-

entierte Ausgestaltung des Dienstleitungsprozesses sind daher konstitutiv.      

Dezentralisierung/Sozialraumorientierung: 

Das Case-Management wird kleinräumig im Stadtgebiet verortet und mit den Strukturen „vor 

Ort" verknüpft. Diese Organisationsform trägt nicht nur zu einer besseren räumlichen Erreich-

barkeit für die ratsuchenden Personen bei, sondern ermöglicht zugleich eine bessere Nut-

zung der Ressourcen des jeweiligen Sozialraumes sowie räumliche Prioritätensetzungen. 

Die dezentral organisierten Beratungsangebote werden gesamtstädtisch koordiniert und ver-

netzt. 

Barrierefreiheit/Interkulturelle Öffnung: 

Das Case-Management muss nicht nur in räumlicher Hinsicht möglichst gut erreichbar sein, 

sondern in einem umfassenden Sinne für den potentiellen Kreis der Adressatinnen und Ad-

ressaten zugänglich sein. Das heißt, dass alle möglichen Barrieren abgebaut werden müs-

sen, die einen Zugang zum Case-Management-Angebot verhindern (können). Die Strategien 

und Handlungsansätze der Interkulturellen Öffnung (IKÖ) sind daher ein wesentlicher Be-

zugspunkt für den Ausgestaltungsprozess. 

3.2 Schwerpunkte des KIM-CM 
 

Die Schwerpunkte sind bereits partiell Inhalt des Konzeptes zur Umsetzung des Kommuna-

len Integrationsmanagement NRW (KIM): Fortschreibung des lokalen Handlungskonzeptes 

für die Stadt Oberhausen und sind unter den 6. Punkt - Zielgruppen und inhaltliche Schwer-

punktsetzungen – aufgezeigt.  

a. „Nachholende“ Förderung der Integration 

Zur Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements in Oberhausen steht un-

ter anderem der Fokus auf Menschen, die im Sinne der sog. „nachholenden Integra-

tion“ Integrationsbedarfe haben, obwohl sie bereits längere Zeit in der BRD bzw. in 

Oberhausen leben.  

Im Einklang mit dem Handlungskonzept der Landesregierung –soll die Zieldimension 

II („Nachhaltige Integration in die Regelsysteme“) der „Teilhabe- und Integrationsstra-

tegie 2030“ des Landes NRW im Rahmen der örtlichen KIM-Umsetzung gleichwertig 

berücksichtigt werden. 

b. Arbeitsmarktintegration 
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Fach- und Arbeitskräfte werden in Deutschland dringend benötigt. Gleichzeitig ist die 

Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den Arbeitsmarkt ein we-

sentlicher Bestandteil für das Gelingen der Integration. Die Arbeitsmarktintegration 

dient der Existenzsicherung und ermöglicht soziale Teilhabe.  

Das Projekt NRW.integrativ, als eine neu eingeführte Säule des Programmes „Kom-

munales Integrationsmanagement NRW“, bestätigt die andauernde Wichtigkeit und 

auch Dringlichkeit des Themas „Arbeitsmarktintegration“. Das Projekt richtet sich als 

(aufsuchender) potentialorientierter Ansatz auf neuzugewanderte oder geflüchtete 

Menschen, die über eine hohe Leistungsorientierung verfügen, Eigeninitiative zeigen 

und ihre Potentiale nicht in vollem Umfang ausschöpfen können. Zusätzlich sollen Un-

ternehmen von dem Projekt profitieren, aber auch aktiv in den Prozess eingebunden 

werden. Angebote werden entlang der beruflichen Integrationskette mit den unter-

schiedlichsten Akteuren aufgelegt, um zentrale Barrieren/Hemmnisse im beruflichen 

Integrationserfolg abzuschaffen. 
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4. Konkretisierung der Methoden im KIM-CM 

Im Folgenden werden die Fachstandards für die Beratung nach der CM-Methode, Kurzbera-
tungen und Verweisberatungen dargestellt.  
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Abbildung 2: Der KIM-CM-Beratungsprozess 

 

4.1. Fachstandard für die einzelnen Prozessschritte des CM 

Bei den einzelnen Prozessschritten sollten Ziele erreicht, Grundprobleme erkannt und Er-

folgskriterien festgelegt werden.  

Ressourcen sind eine Voraussetzung für jeden einzelnen Prozessschritt. Die Schritte benö-

tigen neben qualifiziertem Personal und hohem Zeitaufwand ebenso ein geeignetes Doku-

mentationssystem und eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Hilfsangebote.5 Die-

ses Modell lässt sich wie folgt im Detail verstehen und präzisieren: 

                                                
5 Als Grundlage für die Fachstandards der verschiedenen Prozessschritte dient das Konzept „Teilhabemanagement - 
Grundsätzliche Überlegungen und praktische Hinweise“, das im Rahmen der Landesinitiativen „Durchstarten in Ausbil-
dung und Arbeit“ sowie „Gemeinsam klappt‘s“ entwickelt und vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration des Landes Nordrhein-Westfalens veröffentlicht wurde. 
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Abbildung 3: Die Prozessschritte im Detail 

4.1.1. Erstberatung 

Zunächst wird ein erster Eindruck von der Problemlage der bzw. des Ratsuchenden analy-

siert und deren bzw. dessen Motivation geklärt sowie ggf. aufgebaut. Auf der Basis dieser 

Informationen kann dann eine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen werden. 

Hierzu gehört die Entscheidung, ob angesichts von Problemlage und Motivation überhaupt 

der aufwendige Weg eines CMs beschritten werden soll. Gegenstand der Erstberatung ist 

auch die Herstellung von Transparenz über das Verfahren, z. B. die Aufklärung über die auf 

die Ratsuchenden zukommenden Anforderungen, die gegenseitigen Rollen, aber auch die 

Chancen und Möglichkeiten. Somit sind Ziele der Erstberatung die Herstellung eines Ar-

beitsbündnisses und die Entscheidung, ob ein CM stattfinden soll. Bei dieser Entscheidung 

kann es folglich zu einem CM oder zu einer Verweisberatung führen. 

Faktoren, die dabei zu beachten sind:  

 das taktische Verhalten der ratsuchenden Personen und 

 dass die Case-Manager/innen nicht nur Bedarfe sehen, die auf vorhandene Maßnah-

men passen. 

Ergebnisse, die in diesem Prozessschritt angestrebt werden: 
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 Motivation der ratsuchenden Personen  

 Strukturierung der Bedarfe 

 Treffsicherheit der Aufnahme in das CM 

4.1.2. Assessment 

Im Prozess des Assessment soll zweierlei geklärt werden: Zum einen, ob die Bedarfslage so 

komplex ist, dass das Handlungskonzept CM überhaupt indiziert ist. Zum anderen soll ein 

differenziertes Bild der Ausgangslage einer ratsuchenden Person gewonnen werden. Im 

Rahmen einer ausführlichen Befragung der ratsuchenden Person werden Versorgungsdefi-

zite und -wünsche analysiert und eventuell vorhandene Bewältigungsressourcen aufgezeigt. 

Somit sind die Ziele des Assessment 

• die Gewinnung einer differenzierten Darstellung von Bedarfen und 

• das Dokumentieren von Ressourcen. 

 

Faktoren, die dabei zu beachten sind:  

• die Differenz der Sichtweisen. 

 

Ergebnisse, die in diesem Prozessschritt angestrebt werden: 

• zielorientiertes differenziertes Bild der Bedarfe und Ressourcen 

4.1.3. Zielvereinbarung 

Die Hilfeplanung wird durch den Prozessschritt der Vereinbarung von Zielen zwischen 

Fachkräften und Ratsuchenden eingeleitet. Dieser Schritt stellt einerseits einen integralen 

Bestandteil von der Hilfeplanung bzw. dem weitergehenden CM dar, kann aber auch analy-

tisch und logisch getrennt betrachtet werden. Hierzu wird gemeinsam und formalisiert zwi-

schen Case Manager/in und ratsuchender Person ein Ziel vereinbart. 

 

Faktor, der dabei zu beachten ist:  

• differierende Ziele. 

Ergebnisse, die in diesem Prozessschritt angestrebt werden: 

• tragfähige, realistische Zielvereinbarung  

• erstes Konzept der Zielerreichung 

4.1.4. Hilfeplanung 

Die Hilfeplanung stellt einen notwendigen Schritt im Rahmen des CMs dar, sie folgt als eigenständige 

Handlungsform, die auch außerhalb des CMs beachtet werden sollte. 

Der Unterschied zwischen „Erstberatung und Assessment“ sowie „Hilfeplanung“ besteht darin, dass 

im Rahmen der Hilfeplanung die Zukunft „geplant“ wird und nicht so offen ist wie im Rahmen von 

Beratungsprozessen. Somit sollte die gemeinsame Planung des Einsatzes von Hilfeangeboten und 

Ressourcen das Ziel sein. 
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Faktoren, die dabei zu beachten sind:  

• die unrealistische Einschätzung von Angeboten und Bewältigungsressourcen (von 

beiden Seiten). 

Ergebnisse, die in diesem Prozessschritt angestrebt werden: 

• realistischer Hilfeplan, der zwischen Bedarf, Bewältigungsressourcen und Angebot 

vermittelt 

4.1.5. Leistungssteuerung 

Das CM wird Hilfsangebote so vermitteln, dass auf die besondere Bedarfslage des Einzelfalls 

eingegangen wird. Dies setzt Steuerungskompetenzen gegenüber den Leistungsträgern, de-

ren Angebote in Anspruch genommen werden sollen, voraus.  

Deshalb ist das prioritäre Ziel der Leistungssteuerung das Leistungsangebot bedarfsgerecht 

zu erbringen. 

Faktoren, die dabei zu beachten sind:  

• fehlende bzw. nicht ausreichend zeitnah verfügbare Angebote  

• hoher Koordinationsaufwand aufgrund struktureller Unabhängigkeit der Leistungs-

anbieter/innen. 

Ergebnisse, die in diesem Prozessschritt angestrebt werden: 

• zeitnahe Bedarfsdeckung  

• kontinuierliche Koordination zwischen individuellem CM und Angebotsplanung 

4.1.6. Monitoring / Re-Assessment 

Das Ziel des Monitorings ist der Gewinn von Informationen über den Fallverlauf, um ggf. 

rechtzeitig intervenieren zu können. 

 

Faktoren, die dabei zu beachten sind:  

• mangelhafte Dokumentation  

• das Eigeninteresse der Leistungserbringer/innen 

 

Ergebnisse, die in diesem Prozessschritt angestrebt werden: 

• zeitnahes Vorhandensein von Informationen über wesentliche Etappen des Fallver-

laufs 

4.1.7. Abschluss/Auswertung 

Die Evaluation sollte folgende Schwerpunkte beinhalten 

 Der Hilfeplan in Bezug auf die erreichten Ziele und Resultate 

 Die Arbeitsmethoden und die Zusammenarbeit mit Dritten 

 Die Zufriedenheit der Zielgruppe 
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Außerdem sollten die Reflexion der eigenen Arbeit und eine Dokumentation des Aufwands 

für einen Fall stattfinden. Hinzu kommt die systematische Nachfrage bei den beteiligten Ko-

operationspartnern zu deren Einschätzung bezüglich der Zielerreichung und der Effektivität 

sowie Effizienz der Hilfen. Dazu gehört auch, Kooperationspartner/innen sowohl positive als 

auch negative Rückmeldungen über ihre Hilfeleistungen zu geben. Zentral für die Beurteilung 

des Erfolgs eines Unterstützungsprozesses ist die Einschätzung der ratsuchenden Person. 

Deren bzw. dessen Meinung sollte umfassend erhoben und in jedem Fall in einem abschlie-

ßenden Gespräch behandelt werden. 

4.2. Fachstandard für Kurzberatungen 

Die Fokussierung auf die Stärken der ratsuchenden Personen und den Einsatz der eigenen 

Möglichkeiten ist der Schlüssel in der Kurzberatung. Dabei geht es primär um die Aktivie-

rung persönlicher und sozialer Ressourcen. Sie bietet die Möglichkeit den Menschen 

schnelle und passgenaue Hilfe anzubieten und akute aber überschaubare Problemlagen 

(Bedarfe) im Einzelkontakt zu bearbeiten. Ziel ist es, bei Bedarf, unterstützende Beratung 

zur Verfügung zu stellen und soll dazu motivieren, wenn nötig, sich weiterführende Hilfe zu 

suchen, um Integrationsprozesse zu beschleunigen oder Hemmnisse schnell abzubauen. 

Es soll kurzzeitige, intensive Impulse von außen zu einem klar definierten Thema geben 

und somit der Integrationsprozess angeregt werden.  

Bei dem Personenkreis dieses Angebotes liegt ein klar definiertes Thema (Bedarf) vor. 

In der praktischen Anwendung bedeutet es maximal fünf Gespräche und eine angemes-

sene Gesprächsdauer (im Durchschnitt 45 Minuten pro Gespräch). Durch die Kürze des 

Gesprächs bietet diese Methode zeitliche Flexibilität und die Möglichkeit innerhalb relativ 

kurzer Zeit das Problem zu lösen.  

4.3. Fachstandard für Verweisberatungen 

Das primäre Ziel ist es, Verweisketten oder Fehlverweise zu vermeiden. Die Weitervermitt-

lung ist sinnvoll, wenn eine ratsuchende Person Unterstützungsbedarf hat, der nicht durch 

das KIM abgedeckt werden kann. 

Bei Rechtskreisen und Programmen mit einem eigenen Case-Management ist die Verweis-

beratung durch die KIM-Case-Manager/innen erforderlich. Im Rahmen dieses Konzeptes 

handelt es sich bei einer „Verweisberatung“ nicht nur um eine schlichte Weiterleitung an an-

dere Institutionen, sondern um eine „einfache“ Eingangs- bzw. Erstberatung. Die Transpa-

renz bei der Suche nach alternativen Möglichkeiten und nach geeigneten Unterstützungsfor-

men wird fokussiert. 
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5. Case-Management im lokalen Netzwerk (Verknüpfung von Ein-

zelfall- und Strukturebene) 

Das Handlungskonzept der Landesregierung räumt der Verknüpfung von Einzelfall- und 

Strukturebene („Case Management im lokalen Netzwerk") eine zentrale Bedeutung zu. Dem-

entsprechend sieht das lokale Handlungskonzept zur Umsetzung des KIM für die Stadt Ober-

hausen eine systematische Abstimmung zwischen dem strategischen Overhead (Baustein 

1) und dem operativen individuellen Case-Management (Baustein 2) vor: Dem strategischen 

Overhead kommt dabei eine fachlich-koordinierende Funktion für das Case-Management zu. 

Hier wird auf den 4. Punkt - Strategischer Overhead: Verortung und Aufgabenstellung - aus 

der aktuellen Fassung des Konzeptes zur Umsetzung des Kommunalen Integrationsma-

nagement NRW (KIM): Fortschreibung des lokalen Handlungskonzeptes für die Stadt Ober-

hausen verwiesen.  

Die Kooperation zwischen den Bausteinen 2 und 3 ist ein wichtiger Bestandteil im lokalen 

Netzwerk. Die Personen aus der Ausländer- und/oder Einbürgerungsbehörde gestalten den 

KIM-CM-Umsetzungsprozess durch die Teilnahme an den bausteinübergreifenden Teamsit-

zungen aktiv mit und fungieren als feste Ansprechpersonen für themenspezifische Inhalte. 

Auf der Leitungsebene finden regelmäßige Jour-Fix-Termine zwischen dem KI und der 

ABH/EBH statt. Unter den 5. Punkt - Gestaltung des Zusammenhangs und der Schnittstellen 

zwischen den einzelnen Projektbausteinen – in der aktuellen Fassung des Konzeptes zur 

Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagement NRW (KIM): Fortschreibung des lo-

kalen Handlungskonzeptes für die Stadt Oberhausen wird die Zusammenarbeit weiter ver-

tieft.  

Die KIM-Case-Manager/innen fungieren als Impulsgeber/innen für die Weiterentwicklung und 

Optimierung des örtlichen Beratungs- und Unterstützungssystems. Sie erhalten in der Bera-

tungspraxis Einblicke in die Lebens- und Bedarfslagen der Oberhausener/innen mit Einwan-

derungsgeschichte und erleben in ihren Praxisbezügen direkt an den Schnittstellen, wo Op-

timierungsbedarfe bestehen.  

Diese Wissensbestände der Case-Manager/innen sollen durch die koordinierende Stelle sys-

tematisch erfasst, aufbereitet, analysiert und anschließend über den KIM-Lenkungskreis in 

den strategischen Steuerungsprozess eingespeist werden. Einzelfälle werden analysiert, um 

das Wissen der operativen Ebene z.B. über Lücken im System, Sollbruchstellen und Koope-

rationsbedarfe zu identifizieren und für die Planung von Strukturveränderungen nutzbar zu 

machen. Das Case-Management dient in diesem Sinne auch als „Katalysator“, um Bedarfe 

im System aufzuzeigen und Optimierungsansätze herauszuarbeiten. 
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Abbildung 4: Kreislauf der Umsetzungsmaßnahmen im lokalen Netzwerk 

Für die kooperative Erfassung, Aufbereitung und Analyse der Wissensbestände der Case-

Manager/innen werden vorrangig die gemeinsamen, trägerübergreifenden CM-Teamsitzun-

gen genutzt, die vom strategischen Overhead organisiert und moderiert werden.  Es fällt 

ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich des strategischen Overheads den in diesem Zusam-

menhang unerlässlichen Kommunikationsfluss zum Facharbeitskreis Integration und zu re-

levanten Projektgruppen sicherzustellen. 

Darüber hinaus haben an der Schnittstelle zwischen Case- und Care-Management folgende 

Aktivitäten oberste Priorität: 

 Mitwirkung in bereits bestehenden lokalen Netzwerken mit der Zielsetzung, die Ver-

sorgungssituation der im Fokus stehenden Zielgruppen zu optimieren 

 Aufbau von sog. „Produktionsnetzwerken" mit der Zielsetzung, sog. „Dienstleistungs-

ketten" für die spezifischen Fallkonstellationen von Menschen mit Einwanderungsge-

schichte organisations- und rechtkreisübergreifend zu entwickeln. 

Die Zuständigkeit für die Mitwirkung in bereits bestehenden stadtweiten relevanten Netzwer-

ken fällt vorrangig in den Zuständigkeitsbereich des strategischen Overheads. Auf kleinräu-

miger Ebene wird die Mitwirkung durch die Case-Manager/innen sichergestellt. 
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Für die Organisation und Moderation aufzubauender Produktionsnetzwerke ist der strategi-

sche Overhead zuständig. Die Case-Manager/innen arbeiten inhaltlich in den Produktions-

netzwerken mit. Nur auf diese Weise kann sichergestellt, dass die Case-Manager/innen in 

ihrer konkreten Einzelfallarbeit auf „Integrationsketten" zurückgreifen. 

6. Definition der Schnittstellen und Zuständigkeiten im Kontext 

angrenzender Beratungs- und Case-Management-Strukturen 

In Oberhausen gibt es zahlreiche Beratungsangebote. Die meisten Beratungsangebote ar-

beiten mit verschiedenen Zielgruppen und eigenen Definitionen. Deshalb kann es grundsätz-

lich bei jedem Angebot / bei jeder Dienstleistung zu einer Schnittstelle und Überschneidung 

von Zielgruppen kommen. Doppelstrukturen müssen vermieden und Schnittstellen definiert 

werden. Das CM soll ein Übergangsmanagement und die Steuerung im Prozess sicherstel-

len. Die Parallel-Betreuung, also die Betreuung durch mehrere Institutionen, kann nicht zwin-

gend vermieden und soll unter anderem durch das Case-Management koordiniert werden. 

Hierbei liegt der Fokus grundsätzlich auf der Ebene des Case-Managements, also der Bera-

tungs- und Koordinationsfunktion, und nicht auf der Ebene der Leistungsgewährung bzw. –

erbringung. Diese Koordination von Unterstützungsangeboten und –leistungen soll durch ei-

nen engen Austausch zwischen den betroffenen Institutionen sowie durch eine strukturierte 

Kooperation erfolgen. Hierfür finden regelmäßig Dialoge zwischen den Kooperations-

partner/innen bzw. Akteur/innen statt. Dem Schnittstellenmanagement werden institutions-

übergreifende Kooperationsvereinbarungen zugrunde liegen, um einen wirksameren Integ-

rationsprozess zu organisieren.  

Die Auflistung der „zentralen Beratungs- und Case-Management-Strukturen für Migrant/in-

nen in Oberhausen“ sind bereits im „Lokalen Handlungskonzept der Stadt Oberhausen“ fest-

gehalten. In der nachfolgenden Übersicht sind die angrenzenden Angebote verschiedener 

Beratungsstrukturen dargestellt. Diese Institutionen verfügen über ein CM bzw. über CM-

Strukturen und werden deshalb vorrangig bei der Differenzierung der Aufgabengebiete sowie 

der Zielgruppen als auch bei der Kooperation betrachtet werden6:  

                                                
6 Bei den folgenden Auflistungen des Punkt 6 handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung.  
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 Migrationserstberatung 

für erwachsende Zu-

wanderer ab 27 Jahre 

Jugendmigrations-

dienst (unter 27 

Jahre) 

Grundsiche-

rung für  Ar-

beitssuchende 

(Jobcenter) 

Sozialpädago-

gische Betreu-

ung geflüchte-

ter Menschen  

Hilfen zur Erzie-

hung (HzE) 

KIM-Case-Manage-

ment 

Fokus Förderung der Teilhabechan-

cen und Orientierung im Alltag 

Förderung der Integrations-

chancen junger Menschen 

am Übergang Schule/Beruf 

Arbeitsmarktin-

tegration 

Unterstützung bei 

lebenspraktischen 

Fragen / Förderung 

gleichberechtigter 

Teilhabe durch Ver-

mittlung in die sozi-

alen und gesund-

heitlichen Regel-

systeme 

• Förderung / Ent-

wicklung / Erziehung 

einer eigenverant-

wortlichen und ge-

meinschaftsfähigen 

Persönlichkeit für 

junge Menschen 

• Hilfe für Menschen 

mit (drohender) see-

lischer Behinderung 

Rechtskreisübergrei-

fende, flexible, prozess-

offene und langfristige 

Unterstützung in allen 

wichtigen Bereichen der 

Integration 

Ziel-

gruppe 

• Erwachsene Zuwanderer/in-

nen im Alter über 27 Jahren 

Prioritäre Zielgruppe:      

→ Spätaussiedler/innen, de-

ren Ehegatten und Abkömm-

linge im Sinne der §§ 4 und 7 

BVFG 

→ Ausländer/innen, die sich 

dauerhaft im Sinne des § 44 

AufenthG im Bundesgebiet 

aufhalten (Bis zu drei Jahre 

nach Einreise in das Bundes-

gebiet bzw. bis zu drei Jahre 

nach Erlangung des auf 

Dauer angelegten Aufent-

haltsstatus.) 

• Junge Menschen mit Ein-

wanderungsgeschichte im 

Alter vom 12. bis zur Voll-

endung des 27. Lebensjah-

res (unabhängig vom Auf-

enthaltsstatus, solange sie 

sich rechtmäßig oder auf-

grund einer ausländer-

rechtlichen Duldung in 

Deutschland aufhalten) 

• Eltern von Kindern und Ju-

gendlichen mit Einwande-

rungsgeschichte; insbeson-

dere mit einem Beratungs-

bedarf in Fragen der Bil-

dung/Ausbildung ihrer Kin-

der 

 

Zielgruppe JC: 

• arbeitssuchende 

Leistungsberech-

tigte mit Arbeits-

marktzugang 

• Bewohner/innen 

der Gemeinschafts-

unterkünfte 

• Menschen mit 

Fluchthintergrund 

im privaten Wohn-

raum (unabhängig 

vom Aufenthalts-

status, rechtskreis-

übergreifend) 

• Geduldete und 

Gestattete im Alter 

von 18 bis ein-

schließlich 27 Jah-

ren 

• Kinder und junge 

Menschen von der 

Geburt bis zur Voll-

endung des 18. Le-

bensjahres 

• In Ausnahmefällen 

gilt das Angebot der 

HzE auch für junge 

Volljährige, wenn 

dies für die Persön-

lichkeitsentwicklung 

derselben geeignet 

und notwendig ist 

(§41 SGB VIII) 

Personen mit Einwan-

derungsgeschichte und 

einen intensiven Bera-

tungs- und Unterstüt-

zungsbedarf  

• „Nachholende“ Förde-

rung der Erstintegration 

• Multiple familiäre Prob-

lemlagen (Mehrdimensi-

onale Unterversorgung) 

• Gewährleistung eines 

bedarfsgerechten Pfle-

gesettings im Einzelfall  
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6.1 Schnittstellen im Bereich der „nachholenden Förde-

rung der Erstintegration“ 

Das KIM-CM setzt unter anderem im Bereich der „nachholenden“ Förderung der 

Erstintegration an. Hier sind einige Schnittstellen zu anderen Institutionen wie z.B. zur 

Migrationserstberatung (MBE), zum Jugendmigrationsdienst oder zum Team Sozial-

arbeit gegeben.7 

Um diesen Überschneidungen vorab entgegenzuwirken, werden Zugangsvorausset-

zungen konkret, soweit möglich, definiert.  

MBE: 

So findet eine Förderung der Erstintegration von Personen (über 27 Jahre) mit einem 

befristeten Aufenthaltstitel bis zu 3 Jahren nach Ersterteilung bei der MBE statt. Die 

„nachholende“ Förderung erfolgt bei Personen mit einem befristeten Aufenthaltstitel 

ab 3 Jahren nach Ersterteilung vorrangig im KIM-CM. Die MBE wird die Personen, die 

ihren Aufenthaltstitel länger als 3 Jahre besitzen, an das KIM-CM weiterleiten und im 

Gegenzug wird das KIM-CM die Personen, die weniger als 3 Jahre im Besitz ihres 

Aufenthaltstitels sind, an die MBE weiterleiten. 8 

JMD: 

Hier gilt dieselbe Regelung, wie oben unter MBE beschrieben. Jedoch findet die För-

derung der Erstintegration bei Personen zwischen 12 und 27 Jahren statt. 

Fachbereich 2-6-10: Erstintegration von Neuzugewanderten (Bereich des Kom-

munalen Integrationszentrums): 

Bei dem Fachbereich „Erstintegration von Neuzugewanderten“ erfolgt grundsätzlich 

eine Betreuung bei Gestatteten, Geduldeten, vereinzelt Personen mit einem Aufent-

haltstitel und ehemals AsylbLG. Bislang ist die Betreuung noch nicht mit einem umfas-

senden Case-Management gleichzusetzen und deshalb wird bei Personen, die einen 

umfangreichen Bedarf aufweisen, eine Verweisberatung an das KIM-CM erfolgen. Die-

ses Verfahren wird aktuell zwischen den Fachbereichen abgestimmt und die Schnitt-

stellen eruiert.   

Bildungsberatung (Volkshochschule): 

                                                
7 Die tabellarische Aufstellung der Schnittstellen von Diensten, Zielgruppen, Beratungsschwerpunkten, Ange-
botsformen und räumlichen Verortung werden auf den folgenden Seiten dargestellt. Fälle, die nicht dargestellt 
wurden, sind unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und / oder eigener Ermessenentscheidungen zu 
bearbeiten. Die Auflistung der möglichen Fallvarianten ist nicht endgültig. Sie kann regelmäßig weiterentwickelt 
und fortgeschrieben werden. 
8 Grundsätzlich sollte stets im Gegenzug eine Verweisberatung bzw. eine Weiterleitung bei fehlenden Anspruchs-
voraussetzungen an die jeweilige Institution erfolgen. 
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Hier findet eine enge Kooperation zwischen der Bildungsberatung und dem KIM-CM 

statt. Die verschiedenen Beratungsangebote und Dienstleistungen der VHS werden 

dem KIM-CM in engem Austausch präsentiert und zur Verfügung gestellt. Die Verweis-

beratungen erfolgen wie in Fußnote 8 definiert.  

6.2 Schnittstellen bei „multiplen familiären Problemlagen“ 

Auch für Personen / Familien mit „multiplen familiären Problemlagen“ wird das KIM-

CM Unterstützung anbieten. Besonders in diesem Themengebiet wird eine umfangrei-

che Verständigung und enge Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen, vor allem 

dem Jugendamt und dem Jobcenter, nötig sein. Speziell in diesem Bereich ist eine 

parallele Betreuung möglich und auch notwendig. Die Regionalteams des Jugendam-

tes haben Ihre Arbeitsschwerpunkte in der Gewährleistung einer, dem Wohl des Kin-

des oder Jugendlichen entsprechenden, Erziehung („Erzieherischer Bedarf“), woge-

gen das Jobcenter seinen Fokus auf die Arbeitsmarktintegration von arbeitssuchenden 

Personen legt. Eine Betreuung über die Arbeitsschwerpunkte hinaus, kann grundsätz-

lich für die übrigen Bereiche im KIM-Case-Management erfolgen. Allerdings muss da-

für eine enge, teils simultane, Zusammenarbeit garantiert werden können. Dafür wer-

den die Schnittstellen zwischen dem KIM-Case-Management und dem Jugendamt als 

auch dem KIM-Case-Management und dem Jobcenter fixiert bzw. gegliedert.  

KIM-Case-Management und Jugendamt: 

Im Unterstützungsbereich „multiple familiäre Problemlagen“ ist es ein vorrangiges Ziel 

des KIM-Case-Management, Zugänge zu den allgemeinen Infrastrukturangeboten und 

präventiven Angebotsformen der Kinder- und Jugendhilfe zu ermöglichen. Diese 

Grundausrichtung steht im Einklang mit dem gesetzlichen Auftrag der Kinder- und Ju-

gendhilfe.  

Beim KIM-Case-Management handelt es um eine rechtskreisübergreifende Hand-

lungsform. Die einzelfallbezogene Hilfeplanung des Jugendamtes (gemäß § 36 SGB 

VIII) lässt sich als jugendhilfespezifische „Fallsteuerung“ (Hilfe zur Erziehung) charak-

terisieren. Im Falle einer angezeigten „Parallelbetreuung“ ist eine enge Kooperation 

und aufeinander abstimmte Zusammenarbeit mit einer klaren Aufgabenverteilung an-

zustreben. Die Einbindung der KIM-Case-Manager*innen in das Hilfeplanverfahren 

des Jugendamtes stellt in diesem Zusammenhang eine mögliche Handlungsoption 

dar. Vom KIM-Case-Management werden diejenigen Bedarfslagen in den Fokus ge-

nommen, die über die jugendhilfespezifischen Bedarfe hinausgehen (z.B. rechtliche 

Verstetigung der Integration). Auf diese Weise soll eine möglichst ganzheitliche Prob-

lembearbeitung für Familien mit Einwanderungsgeschichte realisiert werden. 

Besondere Beachtung und Aufmerksamkeit bedarf die enge Zusammenarbeit im Kin-

derschutz. Maßgeblich für das Handeln der KIM-Case-Manager*innen sind die Best-

immungen des § 4 des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG). 
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Ebenso soll hier, wie bereits in Punkt 6.1 und der Fußnote 8 beschrieben, eine Ver-

weisberatung, falls notwendig, stattfinden. Diese Verweisberatung kann jedoch auch 

erfolgen, wenn die Voraussetzungen bei beiden CM´s erfüllt sind. Somit kann eine 

Parallelbetreuung ermöglicht werden.  

KIM-Case-Management und Jobcenter: 

Die Zielgruppe „multiple familiäre Problemlagen“ kann neben den Überschneidungen 

zum Jugendamt auch Schnittstellen zum Jobcenter aufweisen.  

Wenn diese Zielgruppe Leistungen des 2. und 3. Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt 

und zeitgleich drei weitere Unterversorgungen in den verschiedensten Bereichen auf-

weist, entstehen Berührungspunkte zwischen dem KIM-Case-Management und dem 

Fallmanagement des Jobcenters. Das KIM-Case-Management ersetzt nicht das Fall-

management des Jobcenters. Es steht auch nicht in Konkurrenz zu diesem. In be-

stimmten Fallkonstellationen können die ratsuchenden Personen von einem Case-Ma-

nagement im Jobcenter und im „KIM“ profitieren. Die Aufgabe des Fallmanagements 

ist es, Vermittlungshemmnisse abzubauen, die der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

im Wege stehen. Es handelt sich daher um ein rein beschäftigungsorientiertes Fallma-

nagement (Fokus: Integration in Arbeitsmarkt). Das KIM richtet den Fokus auf die um-

fassende Betreuung, Koordination und Beratung der ratsuchenden Menschen in allen 

Bereichen, wobei Erwerbstätigkeit nur ein Baustein ist. Ein ganzheitlicher Ansatz steht 

im Mittelpunkt, ist personenzentriert ausgerichtet und hat Integration im umfassende-

ren Sinne zum Ziel. 

Auch hier gilt der Aspekt der prophylaktischen Betreuung. Eine frühzeitige Einbindung 

des KIM-CM in betroffenen Fällen soll die Notwendigkeit der späteren Einbindung von 

weiteren Institutionen / Bereichen vorsorgend vermeiden. Auf diese Weise soll ein 

möglichst frühzeitiges Agieren ermöglicht werden. 

Hier gilt ebenfalls Punkt 6.1, Fußnote 8. Eine Verweisberatung soll, falls notwendig, in 

beide Richtungen stattfinden.  

6.3 Schnittstellen bei der „Gewährleistung eines bedarfs-

gerechten Pflegesettings im Einzelfall“ 

Das KIM-CM hilft bei der Bedarfsermittlung und unterstützt jede Lebenslage im Bereich 

der „Gewährleistung eines bedarfsgerechten Pflegesettings im Einzelfall“. Die ratsu-

chenden Personen und/oder Ihre Angehörigen erhalten einen ersten Überblick über 

die Pflegeangebote und können von den Kooperationen mit weiteren Institutionen pro-

fitieren.  

So erfolgt im Rahmen dieses Konzeptes bei Bedarfen in den Themenbereichen „Woh-

nen im Alter“ oder „Pflege“ eine Verweisberatung an die Stadt Oberhausen und deren 
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zuständigen, federführenden Fachgebiete „Wohnberatung für ältere Menschen“ bzw. 

„Vermittlung von Seniorenwohnungen“ und „Pflegeberatung“. 9 

Bei Vorsprachen in den Quartiersbüros oder der Pflegeberatung von hilfebedürftigen 

Personen, die eine umfassende Betreuung bzw. Begleitung bedürfen, sollte eine Ver-

weisberatung an das KIM-CM erfolgen.  

Die interkulturellen Seniorenberater/innen (Modellprojekt „Guter Lebensabend NRW“) 

sollten bei der Schaffung von möglichen Zugangswegen durch Infoveranstaltungen o-

der Sensibilisierung verschiedener Institutionen im ständigen Austausch mit dem KIM-

CM stehen.  

                                                
9 Die Pflegekassen sind zur Unterstützung gesetzlich verpflichtet und bieten deshalb ebenfalls Beratungen in den 
Bereichen „Wohnen im Alter“ und „Pflege“ an.  
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6.1 „Nachholende“ Förderung der Erstintegration 

Dienste Zielgruppe Beratungsschwer-

punkt 

Angebots-

form 

Postleitzahlen 

46117 46119 46145 46147 46149 46045 46047 46049 

„Team  

Sozialarbeit" 

Gestattete und Ge-

duldete, Personen 

mit eAT und ehemals 

AsylbLG in Oberhau-

sen  

Unterstützung bei lebens-

praktischen Fragen / För-

derung gleichberechtigter 

Teilhabe durch Vermitt-

lung in die sozialen und 

gesundheitlichen Regel-

systeme; Schwerpunkt: 

Wohnen, Übergangsma-

nagement 

 

 

 

 

Beratung 

 

 

Stadt OB 

keine räumliche Zuordnung 

(Buchstabenregelung) 

Flüchtlings-

beratung 

Gestattete und Ge-

duldete 

Schwerpunkt Asylverfah-

rensberatung und Aufent-

haltssicherung (BAMF + 

ABH) 

 

Beratung 

 

CV 

 

DRK 

 

AWO 

 

Migrationerst-

beratung für 

Zuwanderer ab 

27 Jahre 

AT (befristet), 3-5 

Jahre nach Erstertei-

lung, EU-Bürger 

EU-Freizügigkeit für 

Drittstaatler 

Förderung der Teilha-

bechancen und Orientie-

rung im Alltag 

 

Case- 

Management 

 

 

 

CV 

 

 

 

AWO 

Jugendmigra-

tiondienst (un-

ter 27 Jahre) 

Jugendliche bis 27 

Jahre, AT (befristet), 

3-5 Jahre nach 

Ersterteilung, EU-

Bürger, EU-Freizü-

gigkeit für Drittstaat-

ler 

Förderung der Integrati-

onschancen junger Men-

schen am Übergang 

Schule/Beruf 

 

 

Case- 

Management 

 

 

DW 
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6.1 „Nachholende“ Förderung der Erstintegration 

Dienste Zielgruppe Beratungsschwer-

punkt 

Angebots-

form 

Postleitzahlen 

46117 46119 46145 46147 46149 46045 46047 46049 

Grundsiche-

rung für Ar-

beitssuchende 

(Integration 

Point) 

Arbeitssuchende 

Leistungsberechtigte 

(§ 7 SGB II) mit Ar-

beitsmarktzugang u. 

Einwanderungsge-

schichte 

Arbeitsmarktintegration  

Beratung 

mit CM- 

Elementen 

 

Jobcenter Oberhausen 

(Aktenzeichenregelung) 

ASB Deutsche oder Auf-

enthalt unbefristet 

Allgemeinen sozialen Fra-

gen 

 

 

Beratung 

CV 

KIM-Case-Ma-

nagement 

AT 3 Jahre nach 

Ersterteilung 

nachholende Integrations-

förderung 

 

Case- 

Management 

 

CV  

+ 

Pro Wohnen 

 

 

EJH/ 

DW 

AWO/ 

ZAQ 

+ 

Stadt 

OB 

Stadt 

OB 

+ 

DRK 

Stadt 

OB 

+ 

DRK  

Bildungsbera-

tung 

Personen mit 

Sprachlerninteres-

sen, -verpflichtungen 

und –berechtigun-

gen, Menschen mit 

und ohne Einwande-

rungsgeschichte, zu-

gewanderte Men-

schen mit Abschlüs-

sen aus anderen 

Ländern 

Beratung zu Integrations-

kursen, DeuFöv und 

BAMF-unabhängigen 

Sprachangeboten, Ver-

weisberatung an Ehren-

amt, Bildungs- und Förder-

angeboten, systematische 

Bearbeitung der Bildungs-

bedarfe und Möglichkei-

ten, zielgerichtete Aner-

kennungsberatung, pro-

fessionelle Laufbahnbera-

tung für Beschäftigte und 

Berufsrückkehrende sowie 

für Nicht-Beschäftigte 

 

 

 

 

 

Beratung 

mit CM- 

Elementen 

 

 

Ruhrwerkstatt 

VHS 

SFS Schulungsgesellschaft 

Millennium 

Kurbel 

WbI (Weiterbildungsinstitut) 
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6.1 „Nachholende“ Förderung der Erstintegration 

Dienste Zielgruppe Beratungsschwer-

punkt 

Angebots-

form 

Postleitzahlen 

46117 46119 46145 46147 46149 46045 46047 46049 

Neue EU-Bür-

ger in Ober-

hausen (NEO) 

neu nach Deutsch-

land zugewanderten 

Menschen aus der 

europäischen 

Union (letzten 5 

Jahre) 

Unterstützung in verschie-

denen Lebensbereichen 

und Problemlagen: 

• KiTa-Platz 

• Sprachkurs 

• passenden Qualifizierung 

• Antragstellungen 

• in Fällen von Diskriminie-

rung 

• Vermittlung an Netzwerk-

partner 

 

Unterstützung bei digitaler 

Kommunikation mit Behör-

den, Institutionen und Ein-

richtungen 

• Terminbuchung  

• Anfragen stellen 

• Recherchen im Internet 

Beratung  

 

 

 

 

 

 

 

diekurbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAQ 

AWO = Arbeiterwohlfahrt   CV = Caritasverband  DW = Diakonisches Werk          

DRK = Deutsches Rotes Kreuz  EJH = evangelische Jugendhilfe  ZAQ = Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation 

AT / eAT = (elektronischer) Aufenthaltstitel ABH = Ausländerbehörde  BAMF = Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
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6.2 multiple familiäre Problemlagen 

Dienste Zielgruppe Beratungsschwer-

punkt 

Angebots-

form 

Postleitzahlen 

46117 46119 46145 46147 46149 46045 46047 46049 

Hilfen zur Er-

ziehung (HzE) 

• Kinder / junge Men-

schen von der Geburt bis 

zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres (in Ausnah-

mefällen gilt das Angebot 

der HzE auch für junge 

Volljährige, wenn dies für 

die Persönlichkeitsent-

wicklung derselben ge-

eignet und notwendig ist) 

• Förderung / Entwick-

lung / Erziehung einer ei-

genverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit für junge 

Menschen 

• Hilfe für Menschen mit 

(drohender) seelischer 

Behinderung 

 

 

 

Case- 

Management 

 

 

 

 

RT Osterfeld 

 

 

 

 

RT Sterkrade 

 

 

RT 

Mitte / 

Styrum 

 

 

RT  

OB-Ost 

 

 

RT  

Alstaden 

/ Lirich 

Jugendmigrati-

onsdienst (un-

ter 27 Jahre) 

Jugendliche bis 27 Jahre, 

AT (befristet), 3-5 Jahre 

nach Ersterteilung, EU-

Bürger, EU-Freizügigkeit 

für Drittstaatler 

Förderung der Integrati-

onschancen junger Men-

schen am Übergang 

Schule/Beruf 

 

Case- 

Management 

 

 

DW 

Grundsiche-

rung für Ar-

beitssuchende 

(Jobcenter) 

Arbeitssuchende Leis-

tungsberechtigte (§ 7 

SGB II) mit Arbeitsmarkt-

zugang und Einwande-

rungsgeschichte 

Arbeitsmarktintegration  

Case- 

Management 

 

Jobcenter Oberhausen 

Aktenzeichenregelung 

KIM-Case-Ma-

nagement 

Personen mit Einwande-

rungsgeschichte 

Mehrdimensionale Unter-

versorgung im Kontext 

Familie 

 

 

Case- 

Management 

 

CV  

+ 

Pro Wohnen 

 

 

EJH/ 

DW 

AWO/ 

ZAQ 

+ 

Stadt OB 

Stad

t OB 

+ 

DR

K 

Stadt 

OB 

+ 

DRK  
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6.2 multiple familiäre Problemlagen 

Dienste Zielgruppe Beratungsschwer-

punkt 

Angebots-

form 

Postleitzahlen 

46117 46119 46145 46147 46149 46045 46047 46049 

SITAO+ 

(Projekt Akti(F) 

Plus und ESF 

Plus (Bundes-

ministerium für 

Arbeit und So-

ziales und Eu-

ropäische 

Union) 

• Familien, Eltern mit Ein-

schränkungen, Alleiner-

ziehende 

• mit Kindern unter 18 

Jahren 

• die Leistungen nach 

SGB II / SGB XII bezie-

hen, Kinderzuschlag er-

halten oder anspruchsbe-

rechtigt sind  

Beratung / Begleitung bei 

der Nutzung von Angebo-

ten, Beantragung Sozial-

leistungen, Bewerbun-

gen, Kontaktaufnahme zu 

potentiellen Arbeitgebern, 

Verbesserung der Le-

benssituation der Kinder 

 

 

 

Beratung mit 

CM-Elementen 

 

CV 

 

Kurbel 

 

ZAQ 

Erziehungsbe-

ratungsstellen 

Eltern, Kinder und Ju-

gendliche mit Erzie-

hungs- und Entwick-

lungsproblemen; individu-

elle, familienbezogene o-

der lebensweltbezogene 

Probleme an 

diagnostische u. thera-

peutische Hilfen für Lö-

sungen von Erziehungs-

problemen, für emotio-

nale Probleme von Kin-

dern/Jugendlichen, für 

Entwicklungsverzögerun-

gen/Auffälligkeiten im So-

zialverhalten, für Schwie-

rigkeiten bei Leistungsan-

forderungen/Schulproble-

men, für schwierige Fa-

miliensituationen 

 

 

 

 

 

 

Beratung 

 

 

 

 

 

CV (Erziehungsberatung) 

Evangelische Beratungsstelle (Erziehung, Partnerschaft und Lebensfragen) 

Stadt OB (psychologische Beratungsstelle) 

Frühe Hilfen (werdende) Eltern und 

Familien mit Kindern bis 

zum 3. Lebensjahr 

Beratung, Begleitung, In-

formationen über allge-

meine Fragen zu 

Schwangerschaft/Geburt, 

Mutterschutzgesetz/Mut-

terschaftsgeld, Elternzeit, 

Elterngeld, Elterngeld-

Plus, Kindergeld (-zu-

schlag, Wohngeld, Ar-

beitslosengeld (I u. II) in 

 

 

 

 

 

 

Beratung 

 

 

 

Stadt OB 

pro familia 

Elterntelefon  

Hilfetelefon "Schwanger in Not"  

Telefonberatung Psychische Gesundheit  

Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen 

Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal e.V. 

Katholischen Familienbildungsstätte 
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6.2 multiple familiäre Problemlagen 

Dienste Zielgruppe Beratungsschwer-

punkt 

Angebots-

form 

Postleitzahlen 

46117 46119 46145 46147 46149 46045 46047 46049 

Verb. m. Schwanger-

schaft/Geburt, Gesund-

heit, Förderung, Grup-

penangebote 

Neue EU-Bür-

ger in Ober-

hausen (NEO) 

neu nach Deutschland 

zugewanderten Men-

schen aus der europäi-

schen 

Union (letzten 5 Jahre) 

Unterstützung in ver-

schiedenen Lebensberei-

chen 

und Problemlagen: 

• KiTa-Platz 

• Sprachkurs 

• passenden Qualifizie-

rung 

• Antragstellungen 

• in Fällen von Diskrimi-

nierung 

• Vermittlung an Netz-

werkpartner 

 

Unterstützung bei digita-

ler Kommunikation mit 

Behörden, Institutionen 

und Einrichtungen 

• Terminbuchung  

• Anfragen stellen 

• Recherchen im Internet 

Beratung  

 

 

 

 

 

 

 

diekurbel 

AWO = Arbeiterwohlfahrt   CV = Caritasverband   DW = Diakonisches Werk                   

DRK = Deutsches Rotes Kreuz  EJH = evangelische Jugendhilfe   RT = Regionalteam (Stadt Oberhausen)                  

ZAQ = Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation 

AT / eAT = (elektronischer) Aufenthaltstitel ABH = Ausländerbehörde   BAMF = Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
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6.3 Gewährleistung eines bedarfsgerechten Pflegesettings im Einzelfall 

Dienste Zielgruppe Beratungsschwer-

punkt 

Angebots-

form 

Postleitzahlen 

46117 46119 46145 46147 46149 46045 46047 46049 

Pflegeberatung 

der Stadt Ober-

hausen 

Pflegebedürftige 

und deren Angehö-

rige 

Auskunft, über das Leis-

tungsspektrum aller 

Oberhausener Pflege-

dienste, Hilfestellung bei 

Pflegediensten, Finan-

zierungsfragen bei 

„häuslicher Pflege“ 

 

 

 

Beratung 

 

 

keine räumliche Zuordnung 

(Buchstabenregelung) 

Quartiersbüros Seniorinnen und 

Senioren 

Erstanlaufstelle für Bera-

tungen und Informatio-

nen zu den Themen: Ge-

sundheit, Pflege, Hilfs-

mittel, Kultur, Freizeit, 

Ehrenamt, Dienstleistun-

gen, Wohnen, Begeg-

nung 

 

 

Erst- und Ver-

weisberatung 

 

 

PW 

 

 

NK - 

GH 

 

 

AWO 

 

 

DRK 

 

 

LH 

 

 

CV 

Wohnberatung 

für ältere Men-

schen / Vermitt-

lung von Senio-

renwohnungen 

ältere Menschen 

(ab 65 Jahre) 

Wohnen im Alter, Unfall-

vermeidung und Unter-

stützung bei der Pflege 

in der eigenen Wohnung, 

Vermeidung von Kosten 

für Heim- und Pflege-

plätze 

 

 

Beratung 

 

 

Stadt OB 

keine räumliche Zuordnung 

interkulturelle Se-

niorenberater 

Senioren mit Ein-

wanderungsge-

schichte 

niederschwellige Ange-

bote, Sensibilisierung 

von Institutionen 

 

Beratung 

Stadt OB 

PW  DRK  

KIM-Case-Ma-

nagement 

Personen mit Ein-

wanderungsge-

schichte  

Gewährleistung eines 

bedarfsgerechten Pfle-

gesettings im Einzelfall 

 

Case- 

Management 

 

CV  

+ 

Pro Wohnen 

 

 

EJH/ 

DW 

AWO/ 

ZAQ 

+ 

Stadt 

OB 

Stadt 

OB 

+ 

DRK 

Stadt 

OB 

+ 

DRK  
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6.3 Gewährleistung eines bedarfsgerechten Pflegesettings im Einzelfall 

Dienste Zielgruppe Beratungsschwer-

punkt 

Angebots-

form 

Postleitzahlen 

46117 46119 46145 46147 46149 46045 46047 46049 

private / gesetzli-

che Pflegeversi-

cherung und ihre 

Pflegebratungs-

stellen 

pflegebedürftige 

Personen und An-

gehörige 

Erstellen und Umsetzen 

eines Versorgungspla-

nes für den Pflegebe-

dürftigen 

 

 

Beratung 

 

Pflegekassen 

keine räumliche Zuordnung 

(Beratung bei den Pflegekassen oder Stellen) 

Bürgertelefon pflegebedürftige 

Personen oder Per-

sonen mit Pflege-

grad 

Fragen zur Pflegeversi-

cherung, Informationen 

über gesetzliche Grund-

lagen, mögliche Ansprü-

che prüfen, Adressen 

und Ansprechpartner 

vermitteln 

 

 

Auskunft 

 

 

Bundesministerium für Gesundheit 

keine räumliche Zuordnung 

 

Kontaktbüro Pfle-

geselbsthilfe 

pflegende Angehö-

rige und Selbsthilfe-

gruppen 

Selbsthilfegruppen ver-

mitteln, verschiedene 

Fachgebiete zu verei-

nen, Organisation von 

Schulungen und Veran-

staltungen (Informations-

austausch) 

 

 

Beratung 

 

ASB 

AWO = Arbeiterwohlfahrt   CV = Caritasverband   DW = Diakonisches Werk                  

DRK = Deutsches Rotes Kreuz  EJH = evangelische Jugendhilfe   NK = GH Neuapostolische Kirche - Gute Hoffnung leben                 

PW = pro Wohnen International e.V.  ZAQ = Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation 

 

  



 

34 
 
 

7. Organisatorische Grundsätze des Case-Managements 

7.1 Dokumentation 

Für jeden Case Management-Fall ist eine elektronische Fallakte zu führen. Hierzu wird 

aktuell eine Dokumentationssoftware (Tau-Cloud) von der Stadt Oberhausen zur Ver-

fügung gestellt. 

Im Rahmen der künftigen Einführung der Landesdatenbank für das KIM-NRW ist diese 

für die elektronische Fallakte zu nutzen. Die Ausübung der Fachaufsicht im Rahmen 

dieser Landesdatenbank obliegt dem strategischen Overhead. Hier werden die aktu-

elle Fassung des Rechte & Rollen Konzeptes des MKJFGFI und die Regelungen zur 

Nutzung Berücksichtigung finden.  

7.2 Datenschutz 

Der Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung muss erläutert und über die Fol-

gen der Verweigerung bzw. des Widerrufs derselben aufgeklärt werden. Wenn die Ein-

willigung widerrufen wird, werden die personenbezogenen Daten umgehend gelöscht.  

Vor der Weitergabe von Daten an Dritte ist das Einverständnis zur Entbindung von der 

Schweigepflicht in jedem einzelnen Fall neu einzuholen. 

Personenbezogene Daten dürfen nur solange aufbewahrt werden, wie sie dem Zweck 

ihrer ursprünglichen Erhebung dienen (dies gilt auch für personenbezogene Daten). 

7.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Informationen über das KIM-Case-Management und dessen Arbeit werden auf der In-

ternetseite der Stadt Oberhausen (www.oberhausen.de) zur Verfügung gestellt. Die 

trägerübergreifende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Arbeit des CM obliegt dem 

strategischen Overhead im Kommunalen Integrationszentrum und wird mit den Trä-

gern vorab abgestimmt. 

7.4 Gender-Mainstreaming 

Das KIM-Case-Management berücksichtigt die Grundsätze des Gender 

Mainstreaming. Diese beinhalten die „Geschlechtergerechte Sprache“, „Geschlechter-

bezogene Datenerhebung und Datenanalyse“, „Gleichberechtigter Zugang und gleich-

berechtigte Nutzung von Dienstleistungen“, „Gleiche Teilhabe von Frauen und Män-

nern“ und „Integration von Gleichstellung in Steuerungsinstrumente“.  

7.5 Team-Sitzungen  

Die Case-Manager/innen aller Institutionen und die Vertreter/innen der ABH/EBH neh-

men an regelmäßigen, gemeinsamen Teamsitzungen teil. Die Teamsitzungen finden 
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6-mal im Jahr statt und werden vom strategischen Overhead organisiert sowie mode-

riert.  

7.6 Fortbildungen 

Die Fortbildungsangebote des Landes werden jährlich auf kommunaler Ebene the-

menspezifisch ergänzt.  

7.7 Vertretungsregelung 

Bei Abwesenheiten durch Urlaub, Krankheit oder sonstigen Gründen erfolgt die Ver-

tretung einzelner Case-Manager/innen untereinander. Die Vertretung von Case-Ma-

nager/innen städtischer Stellen wird untereinander delegiert. Der Ersatz der Case-Ma-

nager/innen anderer Institutionen erfolgt nach gegenseitiger Rücksprache der Träger. 

Eine sozialraumübergreifende Betreuung durch Case-Manager/innen anderer Sozial-

räume ist im Bedarfsfall weiterhin möglich. 

7.8 Fallzahl- / Betreuungsschlüssel 

Entsprechend der Landesvorgaben wird der Fallzahlschlüssel für das KIM-Case-Ma-

nagement inklusive der Kurzberatungen auf 1:40 aktualisiert. Dieser Fallzahlschlüssel 

kann auf Grundlage von Erfahrungen weiterhin regelmäßig überprüft und weiterentwi-

ckelt werden.  

Die Komplexität der Fälle erlaubt eine 10%-ige Abweichung vom festgelegten Fallzahl-

schlüssel. Hiermit lässt sich das anvisierte Arbeitspensum einer CM-Vollzeitstelle in 

Oberhausen auf mindestens 1:49 berechnen.  

Im Rahmen der Landesdatenbank KIM gilt eine Person als Fall. Wenn eine weitere 

Person der Familie/Gruppe ebenfalls begleitet wird, muss in der Datenbank ein eigener 

Vorgang (Fall) angelegt werden. 

Als Grundlage für die Berechnung dient eine Vollzeitstelle mit 39 Stunden pro Woche. 

Hierbei muss die operative Arbeit von der strategischen Arbeit und den trägerübergrei-

fenden, teaminternen Interaktionen getrennt voneinander betrachtet werden.  

Die operative Tätigkeit für die tatsächliche Fallbegleitung wird mit 36 Stunden pro Wo-

che angesetzt. Die strategische Arbeit in Form von Projektgruppen und frühzeitiger 

Weiterleitung von Bedarfen wird mit 1 Stunde pro Woche bestimmt. Zudem sind 2 

Stunden pro Woche für die institutionsübergreifenden, teaminternen Interaktionen vor-

gesehen. 

Somit wird der beschriebene Fallzahlschlüssel von 1:55 auf die 36 Stunden pro Woche 

angewendet. 
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Die Verteilung der Fälle muss unter Berücksichtigung der tatsächlichen Arbeitszeit be-

trachtet werden. Hierzu muss der zeitliche Aufwand der strategischen Arbeit und der 

institutionsübergreifenden, teaminternen Interaktionen in voller Höhe Berücksichtigung 

finden. Lediglich wird die operative Arbeit zu einem, der Arbeitszeit proportionalen, 

Anteil angeglichen. 

7.9  Fallkonferenz 

Ein institutionsübergreifendes KIM Instrument in Oberhausen ist die Fallkonferenz. 

Hierfür gilt immer die aktuelle Version des in Oberhausen speziell entworfenen Fall-

konferenz-Konzepts.  

7.10 kollegiale Fallberatung 

Ein KIM Instrument in Oberhausen ist die kollegiale Fallberatung. Hierfür gilt die aktu-

elle Version des in Oberhausen speziell entworfenen Leitfadens.  

Die Case-Manager/innen aller Institutionen nehmen an regelmäßigen, gemeinsamen 

kollegialen Fallberatungen teil. Die Fallberatungen finden nach Bedarf statt und wer-

den vom strategischen Overhead organisiert sowie moderiert.  

7.11 Fallrekonstruktionen 

Die Case-Manager/innen aller Institutionen nehmen an regelmäßigen, gemeinsamen 

Fallrekonstruktionen teil. Die Rekonstruktionen finden 2-mal im Jahr statt und werden 

vom strategischen Overhead organisiert sowie moderiert.  

7.12 Ergebnissicherung und Wissenstransfer 

Die Erkenntnisse und Ergebnisse aus der Praxis werden zentral durch den strategi-

schen Overhead gesichert. Hier finden Mittel wie z.B. gemeinsame Laufwerke und ver-

schiedene Softwares ihre Anwendung. Zudem sind hier die vorab genannten Punkte 

7.6, 7.9 und 7.10 zu beachten.  

Der Transfer der Inhalte wird durch den strategischen Overhead sichergestellt.  

8. Impressum 

Herausgeber 

Stadt Oberhausen  

Schwartzstr. 72 

46045 Oberhausen 
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Verantwortlicher Bereich 
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Mülheimer Str. 200 

46045 Oberhausen 
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Die Publikation kann heruntergeladen werden unter: https://www.oberhausen.de/kim-
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9. Anhang 

9.1 Verortung der Case-Manager/innen 

Die zehn geförderten CM-Stellen sind sozialraumorientiert verortet und sechs Stellen wurden 

an fünf Träger der Freien Wohlfahrtspflege weitergeleitet. Folgende Träger sind in das Case-

Management eingebunden: 

 DRK Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e.V.  

 Pro wohnen international e.V.  

 Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikationen Oberhausen e.V. 

 Diakoniewerk Oberhausen gGmbH 

 Caritasverband Oberhausen e.V. 

71 Oberhausen-Mitte/Styrum 

1. Standort (1,5 Stellenanteile beim Träger) 

Beratungszentrum AWO / ZAQ 

Styrumer Str. 79 

46045 Oberhausen 

2. Standort (1,0 Stellenanteile bei der Verwaltung) 

Stadt Oberhausen / Kommunales Integrationszentrum 

Mülheimer Str. 200 

46045 Oberhausen 

72 Oberhausen-Ost 

1. Standort (1,5 Stellenanteile bei der Verwaltung) 

Stadt Oberhausen / Kommunales Integrationszentrum 

Mülheimer Str. 200 

46045 Oberhausen 

2. Standort (0,5 Stellenanteile beim Träger) 

DRK-Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e.V. 

Duisburger Str. 221 

46049 Oberhausen 
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73 Alstaden-Lirich 

1. Standort (1,0 Stellenanteile beim Träger) 

DRK-Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e.V. 

Duisburger Str. 221 

46049 Oberhausen 

2. Standort (1,0 Stellenanteile bei der Verwaltung) 

Stadt Oberhausen / Kommunales Integrationszentrum 

Mülheimer Str. 200 

46045 Oberhausen 

74 Sterkrade-Mitte 

1. Standort (0,5 Stellenanteile beim Träger) 

Diakonisches Werk des evangelischen Kirchenkreises 

Gartenstr. 9 

46145 Oberhausen 

2. Standort (0,5 Stellenanteile bei der Verwaltung) 

Stadt Oberhausen / Kommunales Integrationszentrum 

Mülheimer Str. 200 

46045 Oberhausen 

75 Sterkrade-Nord 

1. Standort (0,5 Stellenanteile beim Träger) 

Diakonisches Werk des evangelischen Kirchenkreises 

Gartenstr. 9 

46145 Oberhausen 

76 Osterfeld 

1. Standort (1,0 Stellenanteile beim Träger) 

Caritas Oberhausen e.V. 
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Nürnberger Str. 5 

46117 Oberhausen 

2. Standort (1,0 Stellenanteile beim Träger) 

Pro wohnen e.V. 

Wasgenwaldstr. 49 

46119 Oberhausen 
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9.2 Anlagen 

9.2.1 Anlage: Checkliste „Zugangsbedingungen“ 
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9.2.2 Anlage: Checkliste „Bedarfseinschätzung im Unterstützungsbereich Pflegesetting“ 
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9.2.3 Anlage: Erhebungsbogen Erstgespräch 
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9.3.4 Anlage: Informationsblatt zum Datenschutz 
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9.2.5 Anlage: Schweigepflichtentbindungs- und Einwilligungserklärung zur Datenver-

arbeitung 
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9.2.6. Anlage: Fallkonferenz  
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9.2.7 Anlage: Leitfaden Kollegiale Beratung 

Kollegiale Fallberatung - Leitfaden  

1. Was ist eine kollegiale Fallberatung?  
Die Kernidee der kollegialen Beratung ist es, mittels eines hoch strukturierten Verfah-
rens in einer selbstgesteuerten Gruppe lösungsorientierte Fallberatungen durchzufüh-
ren. Den Teilnehmer*innen bietet sie einen Reflexionsraum, in dem aktuelle Fälle sys-
tematisch beleuchtet und besprochen werden können. 
Bei der Beratung gehen die Teilnehmer*innen strukturiert und koordiniert vor, hierbei 
bieten die vielfältigen Perspektiven, Erfahrungshorizonte und Ideen der Beteiligten 
eine wertvolle Grundlage um den dargelegten Fall aus unterschiedlichsten Blickwin-
keln zu beleuchten und ein Spektrum an Lösungsansätzen zu entwickeln.  

2. Was wird behandelt? 
Pro Kollegialer Beratung wird ein Fall behandelt. Der Fokus liegt auf aktuellen Klä-
rungs- und Lösungsanliegen zu einem konkreten Praxisfall. Thematisiert werden Situ-
ationen, die zum Beispiel als schwierig, komplex oder konflikthaft erlebt wurden. Ziel 
ist es, dass die ratsuchende Person darin gestärkt wird reflektiert und zielgerichtet zu 
handeln. Durch die unterschiedlichen Sichtweisen und Lösungsansätze gewinnt sie 
größere Klarheit und erweitert ihren eigenen Denk- und Handlungsspielraum.  

3. Was ist zu beachten?  
Die Gruppe bildet den Rahmen und das Instrument für kollegiale Beratungsprozesse. 
Die aktive Mitarbeit jedes Einzelnen ist essenziell, denn erst durch die Diversität der 
Sichtweisen kommt eine Vielzahl von Lösungen zustande.  
Eine arbeitsfähige Gruppe umfasst 5-10 Teilnehmer. So erhält jeder hinreichend Raum 
seine Perspektive darzulegen. Bei der kollegialen Fallberatung handelt es sich um ei-
nen geschützten Raum, in dem alle Beteiligten offen, wohlwollend sowie lösungs- und 
handlungsorientiert agieren. Vertrauen, sowie Vertraulichkeit sind Grundvorausset-
zungen für diese Methode.  
Es gibt eine klar definierte Aufgaben- und Rollenverteilung, sowie einen festen Ablauf-
plan mit aufeinander aufbauenden Schrittfolgen. Verteilt werden die Aufgaben und Rol-
len vor jeder kollegialen Beratung neu.  

3.1 Rollen und Aufgaben  

 Fallgeber*in: eine Person aus der Gruppe bringt ein Problem oder eine 

Situation (einen Fall) zu der sie sich Unterstützung von der Gruppe 

wünscht ein. 

 Moderator*in: eine Person moderiert. Sie achtet darauf, dass die 

Schritte eingehalten werden.  

 Berater*in: die anderen Gruppenmitglieder beraten die Fallgeberin/ 

den Fallgeber in Bezug auf den eingebrachten Fall.  

 Protokollant*in: der/die Protokollant*in hält in Stichpunkten die Ergeb-

nisse der Beratung fest. 

 Zeitnehmer*in: der/die Zeitnehmer*in achtet auf die Dauer der einzel-

nen Phasen und gibt rechtzeitig hinweise, wenn ein Wechsel der Pha-

sen ansteht.  
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 Prozessbeobachter*in: gibt zum Schluss eine Rückmeldung zum Ab-

lauf der Kollegialen Beratung. 

3.2 Regeln für die kollegiale Beratung 

 Aktive Mitarbeit jedes Teilnehmers 

 Fallgeber*in steht im Mittelpunkt 

 Vertraulichkeit der behandelten Themen ist gewährleistet 

 Wertschätzender Umgang: mit dem/der Fallgeber*in, sowie unterei-

nander 

 Vielfalt: die Methode lebt von den unterschiedlichen Sichtweisen, es ist 

auf abwechslungsreiche Beiträge zu achten  

 Prägnanz: so kurz wie möglich, so lang wie nötig.  
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Schema der Kollegialen Beratung 

1. Falldarstellung 

- der/die Fallgeber*in berichtet über einen Klienten, die Problematik 
und ihre wichtigste Frage 

- Berater*innen hören zu, machen Notizen 
- KEINE NACHFRAGEN 

10 min 

2. Verständnisfragen 

- Keine Hypothesen  
- Keine Ratschläge 
- Informations- und Verständnisfragen 

 
10 min 

3. Brainstorming 

- Berater*innen äußern vielfältige, wertfreie Hypothesen, Assoziationen 
und Übertragungen zum Fall. Nicht bewerten! 

- Noch keine Lösungsvorschläge! 
- der/die Fallgeber*in hört nur zu 

10 min  

4. Rückfragen  

- kurze Rückfragen möglich / kurze Rückmeldung des/der Fallgeber*in 
möglich 

5 min 

5. Schlüsselthemen suchen/ Vertiefung 

- Kernaussagen des Brainstromings 
 
5 min 

6. Maßnahmeplan /Lösungsvorschläge 

- Berater*innen teilen dem/der Fallgeber*in mit, was sie konkret in der 
Rolle des/der Fallgeber*in täten  

- Vorschläge werden kurz begründet 
- der/die Fallgeber*in hört zunächst nur zu 

 
 
 
15 min 

7.  Entscheidung 

- der/die Fallgeber*in schildert, wie es ihm jetzt geht 
- der/die Fallgeber*in kann mitteilen, welche Lösungsvorschläge er 

aufgreift und welche konkreten Schritte er unternehmen möchte 

 
 
5 min 

8.  Reflexion Fallberatung 

- Rückmeldung des/der Prozessbeobachter*in 
 
5 min  

9. Feedback Runde 

- Wie waren wir miteinander?  
- Was lief gut, was lief nicht gut?  
- Jeder gibt eine kurze Rückmeldung (1 Min)  

 
 
10 min  

 
 


